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1 vgl. Art. 12 Abs. 1 Bst. c Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV) und Art. 9 der Verordnung des 

SBFI über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) für Hörsystemakustikerin EFZ und Hörsystemakustiker EFZ 



 



 

Hörsystemakustikerinnen und Hörsystemakustiker wenden die berufsspe-
zifische Fachsprache und die (Qualitäts)Standards sowie Methoden, Ver-
fahren, Arbeitsmittel und Materialien fachgerecht an. Das heisst sie sind 
fähig, fachliche Aufgaben in ihrem Berufsfeld eigenständig zu bewältigen 
und auf berufliche Anforderungen angemessen zu reagieren. 

Hörsystemakustikerinnen und Hörsystemakustiker organisieren ihre Arbeit 
sorgfältig und qualitätsbewusst. Dabei beachten sie wirtschaftliche und 
ökologische Aspekte und wenden die berufsspezifischen Arbeitstechniken, 
Lern-, Informations- und Kommunikationsstrategien zielorientiert an. Zu-
dem denken und handeln sie prozessorientiert und vernetzt. 

Hörsystemakustikerinnen und Hörsystemakustiker gestalten ihre Beziehun-
gen zur vorgesetzten Person, im Team und mit der Kundschaft bewusst 
und gehen mit Herausforderungen in Kommunikations- und Konfliktsituatio-
nen konstruktiv um. Sie arbeiten in oder mit Gruppen und wenden da-

bei die Regeln für eine erfolgreiche Teamarbeit an.  

Hörsystemakustikerinnen und Hörsystemakustiker reflektieren ihr Denken 
und Handeln eigenverantwortlich. Sie sind bezüglich Veränderungen flexi-
bel, lernen aus den Grenzen der Belastbarkeit und entwickeln ihre Persön-
lichkeit weiter. Sie sind leistungsbereit, zeichnen sich durch ihre gute Ar-
beitshaltung aus und bilden sich lebenslang weiter. 
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2 Für die bessere Lesbarkeit wird bei den Leistungszielen die männliche Form gewählt. Selbstver-
ständlich sind die weiblichen Berufsleute immer mitgemeint. 











  

                                                      
3 Vollständig bedeutet dreierlei: (1) Luftleitung von 125 Hz bis 8000 Hz mindestens in Oktavschritten. Bei Steilabfällen auch Zwischenfrequenzen. 

(2) Knochenleitung von 500 Hz bis 4000 Hz mindestens in Oktavschritten. (3) Unbehaglichkeitsschwelle von 500 Hz bis 4000 Hz in Oktavschrit-
ten. 

4 Vollständig bedeutet dreierlei: (1) Luftleitung von 125 Hz bis 8000 Hz mindestens in Oktavschritten. Bei Steilabfällen auch Zwischenfrequenzen. 

(2) Knochenleitung von 500 Hz bis 4000 Hz mindestens in Oktavschritten. (3) Unbehaglichkeitsschwelle von 500 Hz bis 4000 Hz in Oktavschrit-
ten. 

5 Synonym in der welschen und italienischen Schweiz: Fournier- oder Bocca-Test. 

6 Fassung vom 21. November 2017 , in Kraft seit 21. November 2017. 



















                                                      
7 nach Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun 
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http://www.sbfi.admin.ch/bvz/berufe
http://www.bundespublikationen.admin.ch/
http://www.oda.berufsbildung.ch/
http://www.berufsbildung.ch/
http://www.oda.berufsbildung.ch/
http://www.berufsbildung.ch/
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8 Vgl. Chemikalienverordnung vom 18. Mai 2005 (AS 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805 1135, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103,  
2013 201 3041, 2014 2073 3857) 

9 Vgl. die in Anhang 2 Ziffer 1 der Chemikalienverordnung vom 5. Juni 2015 (SR 813.11) genannte Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 



                                                      
10 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über ein eidg. Fähigkeitszeugnis oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 



 

                                                      
11 SR 412.10 

http://www.lex.berufsbildung.ch/
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